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1. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und Firmenbezeichnung

Artikelnr. (Hersteller / Lieferant):
Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung: Fixierlack C31
Art.Nr.: 3141 ...

345300

Angaben zum Hersteller/Lieferanten
CleHo-Tec GmbH

Oberflachenkorrektur fiir Holz und Kunststoff
An der Rosenhelle 5

D-61138 NIEDERDORFELDEN

Auskunftgebener Bereich und Notfallauskunft:

Telefon Alilgemein (Zentrale): 06101 - 655047

Telefax

Blrozeiten

06101 - 655006

: Mo - Do von 07.30 Uhr bis 16.30 Uhr
t Fr 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr

E-mail: info@cleho.de

|2. Mégliche Gefahren
Bezeichnung der Gefahren:
By F+ Hochentziindlich.
N Xi Reizend.
Zusétzliche Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
36 Reizt die Augen.
52/53 Schadlich fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
66 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren.
67 Dampfe kdénnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung (Zubereitung)

Beschreibung:

Aerosole

Gefahrliche Inhaltsstoffe:

EG-Nr.:
CAS-Nr.:
INDEX-Nr.:

203-132-9
103-65-1
601-024-00-X
203-604-4
108-67-8
601-025-00-5
201-159-0
78-93-3
606-002-00-3
205-500-4
141-78-6
607-022-00-5
203-550-1
108-10-1
606-004-00-4
204-658-1

Gefahrstoffbezeichnung:
R-Satze:
REACH-Nr.:

Propylbenzol
10-37-51/53-65

1,3,5-Trimethylbenzol, Mesitylen
10-37-51/53

Butanon
11-36-66-67

Ethylacetat
11-36-66-67

4-Methylpentan-2-on
11-20-36/37-66

n-Butylacetat

Kennzeichnung

Bemerkung:

Xn,N

Xi,N

Xi,F

Xi,F

Xn,F

Gew.-%

<05

05-1

10-12,5

25-5

12,5-20
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123-86-4 10-66-67
607-025-00-1
204-065-8 Dimethylether F+ 25-50
115-10-6 12 *
603-019-00-8
202-436-9 1,2,4-Trimethylbenzol Xn,N 1-25
95-63-6 10-20-36/37/38-51/53
601-043-00-3

Zusatzliche Hinweise

* Stoff mit einem gemeinschaftlichen Grenzwert (EU) firr die Exposition am Arbeitsplatz.
Wortlaut der R-Satze: siehe unter Abschnitt 16.

4. Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise:
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsféllen arztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit nichts durch den Mund
verabreichen, in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen:

Betroffene an die frische Luft bringen. Betroffene in Ruhelage bringen und warm halten. Bei unregelmaRiger Atmung oder
Atemstillstand kiinstliche Beatmung. Bei Gefahr von Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
Arztlichen Rat einholen.

Nach Hautkontakt:

Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Keine Lésemittel oder Verdunnungen verwenden.

Nach Augenkontakt:
BEI BERUHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspllen. Evtl. vorhandene Kontaktlinsen
entfernen, sofern leicht mdglich. Weiter aussptlen. Arztlichen Rat einholen.

nach Verschlucken:
Bei Verschlucken Mund mit Wasser aussptilen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Sofort Arzt konsultieren.
Betroffenen ruhig halten. Kein Erbrechen herbeifiihren.

5. MaBRnahmen zur Brandbekdampfung

Geeignete Loschmittel:
alkoholbestéandiger Schaum, Kohlendioxid, Pulver, Sprihnebel, (Wasser).

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl.

Besondere Gefiahrdung durch den Stoff selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Bei Brand entsteht dichter schwarzer Rauch. Das Einatmen gefahrlicher Zersetzungsprodukte kann ernste
Gesundheitsschaden verursachen.

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekdmpfung:
Atemschutzgerat bereit halten.
Zusatzliche Hinweise:

Geschlossene Behalter in der Nahe des Brandherdes mit Wasser kihlen. Loschwasser nicht in Kanalisation, Erdreich oder
Gewasser gelangen lassen.

6. MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen
Alle Ziindquellen entfernen. Den betroffenen Bereich belliften. Dampfe nicht einatmen. Siehe SchutzmaRnahmen unter
Punkt 7 und 8.

UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei Verschmutzung von Flissen, Seen oder Abwasserleitungen
entsprechend den ortlichen Gesetzen die jeweils zustandigen Behorden informieren.

Reinigungsverfahren

Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur
Entsorgung nach den értlichen Bestimmungen in den daflr vorgesehenen Behéaltern sammeln (siehe Kapitel 13).
Nachreinigung mit Reinigungsmitteln durchfiihren, keine Lésemittel benutzen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang:
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Die Bildung entziindlicher und explosionsfahiger Dampfkonzentrationen in der Luft und ein Uberschreiten der
Arbeitsplatzgrenzwerte vermeiden. Das Material nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer und andere
Zindquellen ferngehalten werden. Elektrische Gerate miissen nach dem anerkannten Standard geschiitzt sein. Das Material
kann sich elektrostatisch aufladen. Beim Umflllen ausschlieRlich geerdete Rohrleitungen benutzen. Das Tragen
antistatischer Kleidung einschlief3lich Schuhwerk wird empfohlen. Funkensicheres Werkzeug verwenden. Beriihrung mit den
Augen und der Haut vermeiden. Dampfe und Spritznebel nicht einatmen. Einatmen von Schleifstaub vermeiden. Bei
Verwendung dieses Produkts nicht essen, trinken oder rauchen. Personliche Schutzausriistung: siehe Kapitel 8. Gesetzliche
Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Konzentrierte Dampfe sind schwerer als Luft. Dampfe konnen mit Luft ein explosives Gemisch bilden.

Lagerung

Anforderungen an Lagerrdume und Behilter:

Lagerung in Ubereinstimmung mit der Betriebssicherheitsverordnung.Behélter dicht geschlossen halten. Rauchen verboten.
Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt. Behalter sorgfaltig verschlossen aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu
verhindern. Bdden miissen den "Richtlinien fiir die Vermeidung von Ziindgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen
(BGR 132)" entsprechen.

Zusammenlagerungshinweise:
Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmitteln fernhalten.

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen:

Nur Behalter verwenden, die speziell fir das Produkt zugelassen sind. Hinweise auf dem Etikett beachten. In gut bellfteten
und trockenen Raumen zwischen 15-30 °C lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schitzen. Von Ziindquellen
fernhalten.

Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persénliche Schutzausriistung

Zusiatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen

Fir gute Belliftung sorgen. Dies kann durch lokale oder Raumabsaugung erreicht werden. Falls dies nicht ausreicht, um die
Aerosol- und Lésemitteldampf-Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten zu halten, muss ein geeignetes
Atemschutzgerat getragen werden.

Bestandteile mit zu {iberwachenden Arbeitsplatzgrenzwerten bzw. biologischen Grenzwerten:

EG-Nr.: Beschreibung: Art: Grenzwert Einheit
CAS-Nr.: STEL (EC) TWA(EC)
201-159-0 Butanon AGW 600 mg/m3
78-93-3 200 ppm
205-500-4 Ethylacetat AGW 1500 mg/m3
141-78-6 400 ppm
203-550-1 4-Methylpentan-2-on AGW 83 mg/m3
108-10-1 20 ppm
204-658-1 n-Butylacetat MAK 480 mg/m3
123-86-4 100 ppm
204-065-8 Dimethylether AGW 1900 mg/m3
115-10-6 1000 ppm
202-436-9 1,2,4-Trimethylbenzol AGW 100  mg/m3
95-63-6 20 ppm

Zusatzliche Hinweise
Die angegebenen Werte sind der bei der Erstellung giiltigen TRGS 900 oder der VCI-Arbeitsplatzrichtwert-Tabelle

entnommen.

TWA (EC): Arbeitsplatzgrenzwert
STEL (EC): Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

Personliche Schutzausriistung

Atemschutz:

Liegt die Losemittelkonzentration Uber den Arbeitsplatzgrenzwerten, so muss ein fiir diesen Zweck geeignetes, zugelassenes
Atemschutzgerat getragen werden. Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den Regeln fir den
Einsatz von Atemschutzgeraten (BGR 190) sind zu beachten. Nur Atemschutzgerate mit CE-Kennzeichen inklusive
vierstelliger Prifnummer verwenden.Filtertyp: AX fur Niedrigsieder der Gruppe 1 kann bei maximaler Schadstoffkonzentration
in der Atemluft von 100 ml/m? (0,01 Vol.-%) max. 40 min und von 500 ml/m? (0,05 Vol.-%) max. 20 min benutzt werden!
Handschutz:

Fur langeren oder wiederholten Umgang ist zu verwenden das Handschuhmaterial: NBR (Nitrilkautschuk).

Die Unterweisungen und Informationen des Schutzhandschuh-Hersteller hinsichtlich Verwendung, Lagerung, Instandhaltung
und Ersatz sind zu beachten. Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berlcksichtigen.
Schutzcremes kdnnen helfen, ausgesetzte Bereiche der Haut zu schiitzen. Nach einem Kontakt sollten diese keinesfalls
angewendet werden.
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Augenschutz:
Bei Spritzgefahr dicht schlieRende Schutzbrille tragen.
Korperschutz:
Tragen antistatischer Kleidung aus Naturfaser (Baumwolle) oder hitzebesténdiger Synthesefaser.
SchutzmaBnahmen:

Nach Kontakt Hautflachen griindlich mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Reinigungsmittel benutzen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild:
Aggregatzustand: flUssig

Farbe: typisch
Geruch: typisch
Sicherheitsrelevante Basisdaten Einheit Methode Bemerkung:
Flammpunkt (°C): -4 °C c.c.
Ziindtemperatur (Tz) 273 °C
untere Explosionsgrenze: 2,3 Vol-%
obere Explosionsgrenze: 18,6 Vol-%
Dampfdruck:(bei Temperatur in °C): 20 3723,83 mbar
Dichte:(bei Temperatur in °C): 20 0,77 g/cm?®
Viskositat 16 s4 mm DIN 53211
Losemitteltrennpriifung (%): <3 %
Festkorpergehalt (%) 11 Gew.-%
Losemittelgehalt:
organische Losemittel 89 Gew.-%
Wasser: 0 Gew.-%

10. Stabilitdt und Reaktivitét

Zu vermeidende Bedingungen:
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil. Weitere Informationen uber
sachgemale Lagerung: siehe Kapitel 7.

Zu vermeidende Stoffe:
Von starken Sauren, starken Basen und starken Oxidationsmittel fernhalten, um exotherme Reaktionen zu vermeiden.

Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Bei hohen Temperaturen kénnen gefahrliche Zersetzungsprodukte entstehen, z.B.: Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Rauch,
Stickoxide.

11. Toxikologische Angaben

Es gibt keine Daten iiber die Zubereitung selbst.
Erfahrungen aus der Praxis

Sonstige Beobachtungen:

Das Einatmen von Lésemittelanteilen oberhalb des AGW-Wertes kann zu Gesundheitsschaden fiihren, wie z.B. Reizung der
Schleimhaute und Atmungsorgane, Schadigung von Leber, Nieren und des zentralen Nervensystems. Anzeichen dafiir sind:
Kopfschmerzen, Schwindel, Miudigkeit, Muskelschwache, Benommenheit, in schweren Fallen: Bewusstlosigkeit. Losemittel
kénnen durch Hautresorption einige der vorgenannten Effekte verursachen.Lésemittel konnen durch Hautresorption einige
der vorgenannten Effekte verursachen. Langerer und wiederholter Kontakt mit dem Produkt fiihrt zum Fettverlust der Haut
und kann nicht-allergische Kontakthautschaden (Kontaktdermatitis) und/oder Schadstoffresorption verursachen. Spritzer
kénnen Reizungen am Auge und reversible Schaden verursachen.

Zusammenfassende Bewertung der CMR-Eigenschaften:
Die Inhaltsstoffe dieser Zubereitung erfiillen nicht die Kriterien fir die CMR Kategorien 1 oder 2.

Es sind keine Angaben Uber die Zubereitung selbst vorhanden.Die Zubereitung wurde beurteilt nach der konventionellen
Methode der Zubereitungs-Richtlinie 1999/45/EG und entsprechend den toxikologischen Gefahren eingestuft. Einzelheiten
siehe Kapitel 2 und 15.

12. Umweltbezogene Angaben

Gesamtbeurteilung:
Es sind keine Angaben Uber die Zubereitung selbst vorhanden.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Ergebnis der Ermittlung der PBT-Eigenschaften
Die Inhaltsstoffe in dieser Zubereitung erfillen nicht die Kriterien fir eine Einstufung als PBT oder vPvB.
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Die Zubereitung wurde gemaR der konventionellen Methode der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG bewertet und
entsprechend der 6kotoxikologischen Eigenschaften eingestuft. Einzelheiten siehe Kapitel 2 und 15.

. Hinweise zur Entsorgung

Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Empfehlung:
Nicht in die Kanalisation oder Gewéasser gelangen lassen.

Vorschlagsliste fiir Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gema EAKV:
160504 gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehaltern (ein-schlieRlich Halonen)

Verpackung:

Empfehlung:

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden. Nicht
ordnungsgemal entleerte Gebinde sind Sonderabfall.

. Angaben zum Transport

Transport in Ubereinstimmung mit ADR/RID, IMDG und ICAQ/IATA.
Landtransport (ADR/RID)

Klasse: 2
Gefahrzettel: 21
UN-Nr.: 1950
Gefahr-Nr. (Kemlerzahl): 23
Offizielle Benennung fir die Beforderung: DRUCKGASPACKUNGEN, entziindbar
Verpackungsgruppe: n.a.
Seeschiffstransport (IMDG)
Klasse: 21
Gefahrzettel: 21
IMDG-CODE-Class: F-D, S-U
UN-Nr.: 1950
Offizielle Benennung fiir die Beférderung: AEROSOLS
Verpackungsgruppe: n.a.
Marine pollutant: n.a.
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
Class or Division:Klasse: 21
Gefahrzettel: 21
UN-Nr.: 1950
Offizielle Benennung fiir die Beférderung: Aerosols, flammable
Verpackungsgruppe: Il

15. Rechtsvorschriften

EU-Vorschriften

Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fir Stoffe in dieser Zubereitung wurden nicht durchgefihrt.

Kennzeichnung
Gefahrensymbol(e) und Gefahrenbezeichnung(en) fiir gefahrliche Stoffe und Zubereitungen:

& F+ Hochentziindlich.

X Xi Reizend.

Enthalt:

n.a.

R-Satze:

36 Reizt die Augen.

52/53 Schadlich fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
66 Wiederholter Kontakt kann zu sprdder oder rissiger Haut fihren.

67 Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

S-Satze:
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24 Berlhrung mit der Haut vermeiden.
26 Bei Bertihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser absptilen und Arzt konsultieren.
38 Bei unzureichender Beluftung Atemschutzgerat anlegen.
51 Nur in gut gelufteten Bereichen verwenden.
61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate
ziehen.
23 Dampf nicht einatmen.
Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:
96 Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tber 50 °C schitzen. Auch nach
Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen.
97 Nicht gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstand sprihen. Von Ziindquellen fernhalten - nicht

rauchen. AulRer Reichweite von Kindern aufbewahren.
Sonstige EU-Vorschriften:

Angaben zur Richtlinie 1999/13/EG liber die Begrenzung von Emissionen fliichtiger organischer Verbindungen
(VOC-RL)

VOC-Wert (in g/l): 684,260

VOC-Wert (in g/l): 684,260

Nationale Vorschriften

Hinweise zur Beschiftigungsbeschrankung:

Beschaftigungsbeschrankungen nach der Mutterschutzrichtlinienverordnung (EG 92/85/EWG) fiir werdende oder stillende
Mutter beachten.

Beschaftigungsbeschrankungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten.

Storfallverordnung:

Wassergefahrdungsklasse:
1

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).
n.a.
Technische Anleitung Luft (TA-Luft):

TA-Luft (2002) Kapitel 5.2.5 Organische Stoffe
Insgesamt diirfen folgende Werte im Abgas

Massenstrom : 0,50 kg/h
oder
Massenkonzentration 50 mg/m3

nicht Uberschritten werden.

Lagerklasse:
2B

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen:
Berufsgenossenschaftliche Regeln (BGR):

. Sonstige Angaben
Wortlaut der R-Satze unter Abschnitt 3
10 Entzindlich.
37 Reizt die Atmungsorgane.
51/53 Giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
65 Gesundheitsschadlich: Kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.
11 Leichtentzindlich.
36 Reizt die Augen.
66 Wiederholter Kontakt kann zu sprdder oder rissiger Haut fihren.
67 Dampfe kénnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
20 Gesundheitsschadlich beim Einatmen.
36/37 Reizt die Augen und die Atmungsorgane.
12 Hochentziindlich.
36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

Weitere Informationen:



Sicherheitsdatenblatt
gemdaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Artikel-Nr.: 345300 Fixierlack C31 DE
Druckdatum: 05.03.2009 Bearbeitungsdatum: 20.02.2009 Seite:7/7

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand sowie nationalen und
EU-Bestimmungen. Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen, als dem in Kapitel 1 genannten
Verwendungszweck zugefihrt werden. Es ist stets Aufgabe des Verwenders, alle notwendigen MalRnahmen zu ergreifen, um
die in den lokalen Regeln und Gesetzen festgelegten Forderungen zu erfillen. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt
beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.



	1.
	Artikelnr. (Hersteller / Lieferant):¶Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung:

	Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Konzentrierte Dämpfe sind schwerer als Luft. Dämpfe können mit Luft ein explosives Gemisch bilden.
	Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen
Für gute Belüftung sorgen. Dies kann durch lokale oder Raumabsaugung erreicht werden. Falls dies nicht ausreicht, um die Aerosol- und Lösemitteldampf-Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten zu halten, muss ein geeignetes Atemschutzgerät  getragen werden.
	 
	Sonstige EU-Vorschriften:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Technische Anleitung Luft (TA-Luft):
	TA-Luft (2002) Kapitel 5.2.5 Organische Stoffe
Insgesamt dürfen folgende Werte im Abgas

Massenstrom  :  0,50 kg/h
oder 
Massenkonzentration  :  50 mg/m3

nicht überschritten werden.

	Lagerklasse:
2 B  
	 

